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Beschlussvorlage
 
Vorlage: BV/0177/2026 Datum: 26.03.2026

Dezernat 2

Verfasser: 50-Sozialamt Az.: 500520

Betreff:

Nachwahl von Mitgliedern des Inklusionsbeirates der Stadt Koblenz

Gremienweg:
22.04.2026 Sozialausschuss  einstimmig  mehrheitl.  ohne BE

 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt
 verwiesen  vertagt  geändert

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen

 
Beschlussentwurf:
Der Sozialausschuss wählt für die restliche Ratsperiode 2024-2029 die von der
Behindertenorganisation vorgeschlagene und nachfolgend aufgeführte Person als Mitglied in den
Inklusionsbeirat:
 
- Herr Klaus Sommer
 
 
Begründung:

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 17.11.2022 die „Satzung der Stadt Koblenz über den
Inklusionsbeirat“ beschlossen, die zum 01.01.2023 in Kraft getreten ist. Die Amtszeit des
Inklusionsbeirates stimmt nach § 6 der Satzung grundsätzlich mit der Wahlperiode des Stadtrates
überein.

 
Gemäß § 2 der Satzung besteht der Inklusionsbeirat aus maximal neun gewählten Mitgliedern und
dem/der Vorsitzenden sowie dem/der stellvertretenden Vorsitzenden. Vorsitzender/Vorsitzende des
Inklusionsbeirates ist der/die Behindertenbeauftragte der Stadt Koblenz. Der stellvertretende Vorsitz
wird von der Abwesenheitsvertretung des/der Behindertenbeauftragten übernommen (§ 3 der
Satzung).
 
Nach § 4 Absatz 1 der Satzung werden die Beiratsmitglieder auf Vorschlag der von der Verwaltung
hierzu aufgeforderten Behindertenorganisationen, die mit der/dem Behindertenbeauftragten
abgestimmt sind, vom Sozialausschuss mit einfacher Mehrheit gewählt. Jede Organisation darf bis
zu 2 Personen benennen.
 
In der Sitzung des Sozialausschusses vom 13.09.2024 wurden acht Beiratsmitglieder gewählt.

 
Für die Nachwahl eines Mitgliedes des Inklusionsbeirates ist bis zum 27.03.2026 folgender Vorschlag
eingegangen:
 
 
Name Organisation
Herr Klaus Sommer Blinden- und Sehbehindertenverein für 

Koblenz und Umgebung e. V.
 
Finanzielle Auswirkungen:
Im Haushaltplan 2026 sind ausreichende Mittel eingeplant.
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Auswirkungen auf den Klimaschutz:
Keine.
 
 




